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22 Im Blickpunkt

«Konzeption Ausbildung 2000»

Der Bundesrat hat die «Verordnung über die Ausbildung im Bereich
der Gesamtverteidigung» vom 18. Dezember 1974 einer Teilrevision
unterzogen, die es insbesondere erlaubt, den Ausbildungspostula-
ten der Kantone und der Bundesämter wirksamer Rechnung zu tra-
gen.

H.R. Um bei Krisen und Katastro-

phen richtig handeln zu können,
haben sich seit 1974 in 260 Kur-

sen rund 14 000 zivile und mili-
tärische Führungsverantwortliche
von Bund und Kantonen in die
Sicherheitspolitik einführen lassen.
Im gleichen Zeitraum wurden über
100 kombinierte (zivile und mili-
tärische) Übungen durchgeführt.
Die Ausbildung umfasst Ziele und

Strategien der Sicherheitspolitik,
insbesondere Einsatz und Zusam-
menarbeit der sicherheitspoliti-
sehen Instrumente: Aussenpolitik,
Aussenwirtschaftspolitik, Wirt-
schaftliche Landesversorgung, Zi-
vilschutz, Armee, Staatsschutz, In-
formation. Besonderes Gewicht
liegt auf der Schulung der Füh-

rungsstäbe.
Die Koordination der Ausbildung
ist Aufgabe der Zentralstelle für

Gesamtverteidigung (ZGV). Sie

verfügt über eine Ausbildungs-
kommission, in der alle interessier-
ten Stellen des Bundes und der
Kantone vertreten sind.
Die revidierte Ausbildungsverord-
nung

- verstärkt die Verpflichtung zur
Zusammenarbeit der bei Kursen
und Übungen benötigten Bun-

desstellen;

- ermöglicht den Beizug von
Lehrpersonal aus den Kantonen;

- vergrössert den Spielraum bei
der Kursgestaltung;

- verankert die Koordination der
Termine von Übungen als Auf-
gäbe der ZGV

- schreibt den 6-Jahres-Zyklus bei

Übungen der Kantone fest.

Als Folge der veränderten sicher-
heitspolitischen Lage und des
Berichts '90 über die Sicherheits-

politik der Schweiz hat die ZGV
die Kursinhalte den neuen Erfor-

dernissen angepasst. Aufgrund
eines Gutachtens von Professor
Rolf Dubs, Hochschule St. Gallen,
soll die gesamte sicherheitspoliti-
sehe Ausbildung auch organisato-
risch auf eine neue Basis gestellt
werden. Dazu ist eine Totalrevi-
sion der Ausbildungsverordnung
vorgesehen. Eine Arbeitsgruppe
der Ausbildungskommission unter
Leitung von Professor josef Weiss,
St. Gallen, erarbeitet zurzeit eine
«Konzeption Ausbildung 2000».

Vorzeitige Entlassung
von 42jährigen

In der Armee '95 werden die Sol-
daten, Unteroffiziere und ein Teil

der Offiziere mit 42 Jahren aus der
Wehrpflicht entlassen und damit

schutzdienstpflichtig. In den kom-
menden drei Jahren werden daher
nicht nur drei, sondern elf Jahrgän-

ge zur Entlassung aufgeboten, was
für die Kantone und die material-
verwaltenden Stellen eine be-
trächtliche Mehrarbeit und Mehr-
kosten mit sich bringt. Die Entlas-

sung der zusätzlichen Jahrgänge
soll grundsätzlich auf die drei Jahre

verteilt werden.
Da der Zivilschutz 1995 ebenfalls

um acht Jahre verjüngt wird, bildet
er nur die Jahrgänge aus, die noch
mindestens fünf Jahre Schutzdienst
leisten werden. Aus diesem Grund
werden die Jahrgänge 1946 bis

1952 nicht im normalen Rhythmus
aus der Armee entlassen.
Ende 1993 wird neben dem Jahr-

gang 1943, der ordentlich aus der
Armee entlassen wird, bereits
auch der Jahrgang 1951 entlassen
werden, der dann die ganze
Schutzdienstpflicht absolvieren
kann. 1994 folgen normal der
Jahrgang 1944 sowie vorzeitig die

Jahrgänge 1947, 1948, 1949 und
1952. 1995 sind es die verblei-
benden Jahrgänge 1945 und 1946
sowie 1950 und 1953, wonach
sich der jährliche Übertrittsrhyth-
mus wieder einspielt.
Die vorzeitigen Entlassungen müs-
sen rechtlich einwandfrei geregelt
werden. Die erforderliche Ände-

rung des geltenden Gesetzes soll
durch einen Bundesbeschluss vor-
genommen werden, der von den

eidgenössischen Räten zu geneh-
migen ist.

Der letzte Dienst

Soldaten und Gefreite, die acht WK und einen oder mehrere Land-

wehr-Ergänzungskurse und damit über 300 Diensttage geleistet
haben, werden in der Armee '95 grundsätzlich nicht mehr zum Aus-

bildungsdienst aufgeboten. Sie werden dann zwar noch eingeteilt
und bleiben bis zum 42. Altersjahr militärdienstpflichtig, müssen aber
nicht mehr zu Ausbildungsdiensten einrücken.
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